
 

 

 
 

 
 
 
 

 

HanseYachts AG 
 

Greifswald 
 

WKN: A0KF6M; ISIN: DE000A0KF6M8 
 

 
 

Ordentliche Hauptversammlung 
 

Eindeutige Kennung des Ereignisses : H9Y012025oHV 
 
 
 

Die Aktionäre der HanseYachts AG  
 

werden hiermit zur ordentlichen Hauptversammlung eingeladen,  
 

die am Mittwoch, den 15. Januar 2025, um 9:30 Uhr (MEZ), 
 

in der Sparkasse Vorpommern, An der Sparkasse 1, 17489 Greifswald,  
 

stattfindet. 
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Mindestinformationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie 
Tabelle 3 Blöcke A bis C des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 

Art der Angabe Beschreibung 

A. Inhalt der Mitteilung 

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses H9Y012025oHV 

2. Art der Mitteilung Einladung zur Hauptversammlung 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 
NEWM] 

B. Angaben zum Emittenten 

1. ISIN  DE000A0KF6M8 

2. Name des Emittenten  HanseYachts AG 

C. Angaben zur Hauptversammlung  

1. Datum der Hauptversammlung  15.01.2025 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:  
20250115] 

2. Uhrzeit der Hauptversammlung 09:30 Uhr (MEZ) 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:  
08:30 UTC] 

3. Art der Hauptversammlung  Ordentliche Hauptversammlung 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 
GMET] 

4. Ort der Hauptversammlung  Sparkasse Vorpommern, An der Sparkasse 1, 17489 
Greifswald, Deutschland 

5. Aufzeichnungsdatum  24.12.2024, 24:00 Uhr (MEZ) 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:  
20241224; 23:00 UTC] 

6. Uniform Resource Locator (URL)  https://www.hanseyachtsag.com/de/investor-
relations/hauptversammlung/ 
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I. Tagesordnung 
 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses 
zum 30. Juni 2024 sowie des Lageberichts und des Konzernlageberichts für das 
Geschäftsjahr 2023/2024 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 
2023/2024 
 
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den vom Vorstand 
aufgestellten Konzernabschluss am 28. November 2024 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit 
gemäß § 172 Satz 1 AktG festgestellt. Der Jahresabschluss, der Lagebericht, der 
Konzernabschluss, der Konzernlagebericht und der Bericht des Aufsichtsrats sind der 
Hauptversammlung zugänglich zu machen und vom Vorstand bzw. – im Fall des Berichts des 
Aufsichtsrats – vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu erläutern. Ein Beschluss wird zu diesem 
Tagesordnungspunkt also nicht gefasst. 
 

2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023/2024 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 
2023/2024 Entlastung zu erteilen. 
 

3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023/2024 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 
2023/2024 Entlastung zu erteilen. 
 

4. Wahl des Abschlussprüfers für das Rumpfgeschäftsjahr 2024 
 
Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, die Forvis Mazars 
GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, zum 
Abschlussprüfer für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024 zu wählen. 
 

5. Wahl des Abschlussprüfers und des Prüfers der ggf. zu erstellenden 
Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2025 
 
Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, zu beschließen: 
 

5.1 Die Forvis Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, wird zum Abschlussprüfer für das 
Geschäftsjahr 2025 gewählt. 

 
5.2 Die Forvis Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, wird mit Wirkung zum Inkrafttreten des 
Gesetzes zur Umsetzung der Corporate Sustainability Reporting Directive in 
deutsches Recht („CSRD-Umsetzungsgesetz“) zum Prüfer des gegebenenfalls zu 
erstellenden Nachhaltigkeitsberichts und Konzernnachhaltigkeitsberichts für das 
Geschäftsjahr 2025 gewählt. Der Aufsichtsrat wird angewiesen, den Beschluss nur 
zu vollziehen, wenn nach dem CSRD-Umsetzungsgesetz die für das Geschäftsjahr 
2025 zu erstellende Nachhaltigkeitsberichterstattung extern durch einen von der 
Hauptversammlung zu bestellenden Prüfer zu bestätigen ist und wenn das CSRD-
Umsetzungsgesetz insoweit keine Regelung für das Geschäftsjahr 2025 vorsieht, 
welche die Bestellung des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung durch die 
Hauptversammlung, ohne ein gerichtliches Verfahren, entbehrlich machen würde. 
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6. Neuwahlen zum Aufsichtsrat 
 
Die Amtszeit sämtlicher Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat endet turnusgemäß mit Ablauf der 
ordentlichen Hauptversammlung am 15. Januar 2025, sodass Neuwahlen erforderlich sind. Der 
Aufsichtsrat der HanseYachts AG setzt sich gemäß §§ 95 Satz 2, 96 Abs. 1 Fall 4, 101 Abs. 1 
AktG in Verbindung mit § 4 DrittelbG und § 10 Abs. 1 der Satzung aus vier von der 
Hauptversammlung sowie zwei von den Arbeitnehmern zu wählenden Mitgliedern zusammen. 
 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die folgenden Personen für die Zeit vom Ablauf der 
Hauptversammlung am 15. Januar 2025 an bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die 
Entlastung für das Geschäftsjahr 2029 entscheidet, als Vertreter der Anteilseigner in den 
Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen: 
 

6.1 Herr Gert Purkert, wohnhaft in München, Gründungspartner und Vorstand der 
Aurelius Group, München 

 
6.2 Herr Dr. Frank Forster, wohnhaft in München, General Counsel der Aurelius 

Beteiligungsberatungs AG, München 
 
6.3 Herr Dr. Martin Schoefer, wohnhaft in München, unabhängiger Berater der Aurelius 

Beteiligungsberatungs AG, München 
 
6.4 Herr Rainer Friedrich Vesting, wohnhaft in Göttingen und Schönefeld, 

selbstständiger Projektentwickler für Immobilien und Steuerberater im Family Office 
 
Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Wahlen 
zum Aufsichtsrat entscheiden zu lassen. 
 

7. Beschlussfassung über die Erneuerung der Ermöglichung virtueller 
Hauptversammlungen sowie die entsprechende Änderung in § 16 Abs. 3 der Satzung 
 
Zuletzt hat die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft vom 2. Februar 2023 unter 
Tagesordnungspunkt 6 eine Satzungsregelung nach § 118a Abs. 1 Satz 1 Alt. 2 AktG 
geschaffen, die den Vorstand dazu ermächtigt, vorzusehen, dass die Hauptversammlung als 
virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird. Die Ermächtigung wurde bis zum 1. Februar 2025 
befristet und soll erneuert werden. 
 
Der Vorstand wird bei seiner jeweiligen Entscheidung sorgfältig abwägen, welches Format für 
die Durchführung der Hauptversammlung im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und 
ihrer Aktionäre liegt. Dabei wird er auch berücksichtigen, dass es Hauptversammlungen mit 
Tagesordnungspunkten geben kann, bei denen eine persönliche Anwesenheit der Aktionäre und 
ihrer Bevollmächtigten geeigneter sein kann als ein virtuelles Format. 
 
Sofern der Vorstand sich für die Durchführung einer virtuellen Hauptversammlung entscheiden 
und dabei auch von der Option einer teilweisen Verlagerung des Fragerechts in das Vorfeld der 
Versammlung Gebrauch machen sollte, wird er im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen bei 
der konkreten Ausgestaltung der Aktionärsrechte gewährleisten, dass das Fragerecht weder im 
Vorfeld noch in der Hauptversammlung unangemessen beschränkt wird. 
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: 
 
§ 16 Absatz 3 der Satzung (Einberufung) wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst: 

 
„3. Der Vorstand ist bis zum 14. Januar 2030 ermächtigt, die Hauptversammlung ohne 
physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung 
abzuhalten (virtuelle Hauptversammlung). Im Fall der virtuellen Hauptversammlung finden 
die Vorgaben zum Ort der Hauptversammlung gemäß § 16 Abs. 1 Satz 2 erster Halbsatz 
der Satzung keine Anwendung.“ 

 
Im Übrigen bleibt § 16 der Satzung unverändert. 
 

8. Beschlussfassung über die Flexibilisierung des Mindestturnus von 
Aufsichtsratssitzungen sowie die entsprechende Änderung in § 13 Abs. 2 der Satzung 
 
Infolge des Wegfalls der Börsennotierung der Aktien der Gesellschaft soll die Regelung in § 13 
Abs. 2 der Satzung zum Mindestturnus der Aufsichtsratssitzungen flexibler gestaltet und an 
§ 110 Abs. 3 Satz 2 AktG angepasst werden. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: 
 
§ 13 Absatz 2 der Satzung (Einberufung und Beschlussfassung) wird geändert und wie folgt neu 
gefasst: 

 
„2. Der Aufsichtsrat muss zweimal im Kalenderhalbjahr zusammentreten, sofern der 
Aufsichtsrat nicht beschließt, dass nur eine Sitzung im Kalenderhalbjahr abzuhalten ist.“ 

 
 Im Übrigen bleibt § 13 der Satzung unverändert. 
 
 

9. Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden und Schaffung einer neuen 
Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen mit 
der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, über die teilweise Aufhebung des 
bestehenden Bedingten Kapitals 2023/I sowie über die Schaffung eines neuen Bedingten 
Kapitals 2025/I und die entsprechenden Satzungsänderungen 
 
Der Vorstand wurde durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 2. Februar 
2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 1. Februar 2028 einmalig oder 
mehrmalig auf den Namen oder auf den Inhaber lautende Options- und/oder 
Wandelschuldverschreibungen (zusammen „Schuldverschreibungen 2023“) mit oder ohne 
Laufzeitbegrenzung im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 80.000.000,00 zu begeben und den 
Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen Options- bzw. Wandlungsrechte oder 
Options- bzw. Wandlungspflichten auf Inhaberstückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen 
Betrag am Grundkapital von insgesamt bis zu EUR 7.845.847,00 nach näherer Maßgabe der 
Options- bzw. Wandelanleihebedingungen (zusammen „Anleihebedingungen 2023“) zu 
gewähren bzw. aufzuerlegen (im Folgenden „Ermächtigung 2023“). Zur Bedienung der unter der 
Ermächtigung 2023 ausgegebenen Schuldverschreibungen 2023 wurde ein Bedingtes Kapital 
2023/I in Höhe von bis zu EUR 7.845.847,00 geschaffen (§ 5 der Satzung). 
 
Von der Ermächtigung 2023 hat der Vorstand der Gesellschaft durch Beschluss vom  
26. Mai 2023 durch Aufnahme eines Wandeldarlehens im Nominalbetrag von insgesamt  
EUR 3.000.000,00 mit einer Laufzeit bis 15. Juni 2025 teilweise Gebrauch gemacht. Seit dem 
15. Juni 2024 kann das Wandeldarlehen zu einem anfänglichen Wandlungspreis von EUR 2,86 
je Aktie – vorbehaltlich einer Anpassung – gewandelt werden. Das Wandeldarlehen berechtigt 
nach Maßgabe seiner Bestimmungen zur Wandlung in anfänglich insgesamt bis zu 1.048.950 
und maximal bis zu 1.674.064 neue auf den Inhaber lautende Stückaktien der HanseYachts AG. 
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Bislang wurde das Wandlungsrecht nicht ausgeübt. Nach Aufhebung der Ermächtigung 2023 
könnten unter dieser keine neuen Schuldverschreibungen 2023 mehr ausgegeben werden, 
sodass das bestehende Bedingte Kapital 2023/I nur noch zur Absicherung der Wandlungsrechte 
des im Mai 2023 ausgegebenen Wandeldarlehens erforderlich wäre und entsprechend 
angepasst werden kann. 
 
Zudem wurde das Grundkapital seit der Einberufung der Hauptversammlung vom 2. Februar 
2023 erhöht. Daher sollen die verbliebene Ermächtigung 2023 und teilweise das Bedingte 
Kapital 2023/I, soweit es nicht zur Bedienung des im Rahmen der Ermächtigung 2023 
aufgenommenen Wandeldarlehens erforderlich ist, aufgehoben werden und eine neue 
Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen im 
Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 80.000.000,00 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des 
Bezugsrechts und ein neues bedingtes Kapital (Bedingtes Kapital 2025/I) beschlossen werden. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: 
 
a) Aufhebung der Ermächtigung vom 2. Februar 2023  

 
Die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Options- und/oder 
Wandelschuldverschreibungen (zusammen „Schuldverschreibungen 2023“) vom  
2. Februar 2023 wird aufgehoben, soweit sie nach der teilweisen Ausnutzung durch 
Beschluss des Vorstands vom 26. Mai 2023 fortbestanden hat. Diese Aufhebung erfolgt mit 
Wirkung auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der neuen Ermächtigung zur Ausgabe von 
Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen gemäß dem zu lit. b) zu fassenden 
Beschluss sowie des neuen Bedingten Kapitals 2025/I gemäß dem zu lit. d) zu fassenden 
Beschluss. 
 

b) Neue Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder 
Wandelschuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts 
 
aa) Ermächtigungszeitraum, Ermächtigungsumfang, Laufzeit 
 
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 14. Januar 2030 
einmalig oder mehrmalig auf den Namen oder auf den Inhaber lautende Options- und/oder 
Wandelschuldverschreibungen (zusammen „Schuldverschreibungen“) mit oder ohne 
Laufzeitbegrenzung im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 80.000.000,00 zu begeben und 
den Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen Options- bzw. Wandlungsrechte 
oder Options- bzw. Wandlungspflichten auf Inhaberstückaktien der Gesellschaft mit einem 
anteiligen Betrag am Grundkapital von insgesamt bis zu EUR 7.854.205,00 nach näherer 
Maßgabe der Options- bzw. Wandelanleihebedingungen (zusammen 
„Anleihebedingungen“) zu gewähren bzw. aufzuerlegen. 
 
Die Schuldverschreibungen können gegen Barleistung und/oder gegen Sachleistung 
begeben werden. Die Schuldverschreibungen können außer in Euro auch – unter 
Begrenzung auf den entsprechenden Euro-Gegenwert – in der gesetzlichen Währung eines 
OECD-Landes begeben werden. Für die Gesamtnennbetragsgrenze dieser Ermächtigung 
ist bei Begebung in Fremdwährungen jeweils der Nennbetrag der Schuldverschreibungen 
am Tag der Entscheidung über ihre Begebung in Euro umzurechnen. 
 
Die Schuldverschreibungen können auch durch Konzerngesellschaften mit Sitz im In- oder 
Ausland begeben werden, an denen die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu 100 % 
beteiligt ist. In einem solchen Fall wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats für die Gesellschaft die Garantie für die Schuldverschreibungen zu 
übernehmen und den Inhabern bzw. Gläubigern solcher Schuldverschreibungen Options- 
bzw. Wandlungsrechte oder Options- bzw. Wandlungspflichten auf Inhaberstückaktien der 
Gesellschaft zu gewähren bzw. ihnen aufzuerlegen. 
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Die einzelnen Emissionen können in jeweils unter sich gleichberechtigte 
Teilschuldverschreibungen eingeteilt werden. 
 
bb) Bezugsrecht und Bezugsrechtsausschluss 
 
Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die Schuldverschreibungen zu. Das 
gesetzliche Bezugsrecht kann den Aktionären auch in der Weise eingeräumt werden, dass 
die Schuldverschreibungen von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten 
Kreditinstituten oder Unternehmen im Sinne von § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG mit der 
Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares 
Bezugsrecht). Wenn die Schuldverschreibungen durch Konzerngesellschaften begeben 
werden, an denen die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu 100 % beteiligt ist, hat die 
Gesellschaft sicherzustellen, dass den Aktionären ein Bezugsrecht nach Maßgabe der 
vorstehenden Sätze eingeräumt wird. 
 
Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats zu folgenden Zwecken auszuschließen: 

 
― um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen; 
 
― wenn die Schuldverschreibungen gegen Barleistung begeben werden und der 

Ausgabepreis der Schuldverschreibungen den nach anerkannten 
finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert der 
Schuldverschreibungen nicht wesentlich unterschreitet. Die Anzahl der Aktien, 
die zur Bedienung von in dieser Weise unter Ausschluss des Bezugsrechts 
ausgegebenen Schuldverschreibungen auszugeben sind, darf insgesamt 20 % 
des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf die 
Höchstgrenze von 20 % des Grundkapitals sind Aktien anzurechnen, die 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts 
in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
ausgegeben oder veräußert werden. Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die zur 
Bedienung von Options- bzw. Wandlungsrechten oder Options- bzw. 
Wandlungspflichten aus Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 
und/oder -genussrechten auszugeben sind, sofern diese 
Schuldverschreibungen oder Genussrechte während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung auf der Grundlage einer anderen Ermächtigung unter Ausschluss 
des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
ausgegeben werden; 

 
― wenn die Schuldverschreibungen gegen Sachleistung, insbesondere im 

Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Zweck des Erwerbs 
von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder 
von sonstigen mit einem solchen Vorhaben in Zusammenhang stehenden 
einlagefähigen Vermögensgegenständen oder von Ansprüchen auf den Erwerb 
von sonstigen Vermögensgegenständen einschließlich Forderungen gegen die 
Gesellschaft, begeben werden, sofern der Wert der Sachleistung in einem 
angemessenen Verhältnis zu dem nach vorstehendem Spiegelstrich zu 
ermittelnden Marktwert der Schuldverschreibungen steht; 

 
― soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Options- und/oder 

Wandelschuldverschreibungen mit Options- bzw. Wandlungsrechten oder 
Options- bzw. Wandlungspflichten, die zuvor von der Gesellschaft oder 
Konzerngesellschaften ausgegeben wurden, an denen die Gesellschaft 
unmittelbar oder mittelbar zu 100 % beteiligt ist, ein Bezugsrecht auf 
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Schuldverschreibungen in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach 
Ausübung der Options- bzw. Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung von Options- 
bzw. Wandlungspflichten als Aktionär zustehen würde. 

 
cc) Optionsrechte bzw. -pflichten, Wandlungsrechte bzw. -pflichten 
 
Im Fall der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder 
Teilschuldverschreibung ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber bzw. 
Gläubiger nach näherer Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden Optionsbedingungen 
zum Bezug von Inhaberstückaktien der Gesellschaft berechtigen. Die Optionsbedingungen 
können vorsehen, dass der Optionspreis ganz oder teilweise auch durch Übertragung von 
Teilschuldverschreibungen und gegebenenfalls eine bare Zuzahlung erfüllt werden kann. 
Das Bezugsverhältnis kann auf volle Zahlen auf- oder abgerundet werden; ferner kann eine 
in bar zu leistende Zuzahlung festgelegt werden. Im Übrigen kann vorgesehen werden, dass 
Spitzen zusammengelegt und/oder in bar ausgeglichen werden. Der anteilige Betrag am 
Grundkapital der je Teilschuldverschreibung zu beziehenden Aktien darf den Nennbetrag 
der Teilschuldverschreibung nicht übersteigen. § 9 Abs. 1 i. V. m. § 199 Abs. 2 AktG sind zu 
beachten. Die Anleihebedingungen können auch eine Optionspflicht zum Ende der Laufzeit 
(oder zu einem anderen Zeitpunkt) oder das Recht der Gesellschaft vorsehen, bei 
Endfälligkeit (dies umfasst auch eine Fälligkeit wegen Kündigung) den Inhabern bzw. 
Gläubigern der Optionsschuldverschreibungen ganz oder teilweise anstelle des fälligen 
Geldbetrages Aktien der Gesellschaft zu gewähren. Auch in diesem Fall darf der anteilige 
Betrag am Grundkapital der je Teilschuldverschreibung auszugebenden Aktien den 
Nennbetrag der Teilschuldverschreibung nicht übersteigen. § 9 Abs. 1 i.V.m. § 199 Abs. 2 
AktG sind zu beachten. 
 
Im Fall der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten deren Inhaber bzw. 
Gläubiger das Recht, ihre Teilschuldverschreibungen nach näherer Maßgabe der vom 
Vorstand festzulegenden Wandelanleihebedingungen in Inhaberstückaktien der 
Gesellschaft umzutauschen (Wandlungsrecht). Das Umtauschverhältnis ergibt sich aus der 
Division des Nennbetrags oder des unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabepreises einer 
Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine 
Inhaberstückaktie der Gesellschaft. Es kann vorgesehen werden, dass das 
Umtauschverhältnis variabel ist und/oder der Wandlungspreis innerhalb einer 
festzulegenden Bandbreite in Abhängigkeit von der Entwicklung des Kurses bzw. des 
anderweitig festgestellten Werts der Aktie der Gesellschaft während der Laufzeit der 
Wandelschuldverschreibung festgelegt oder als Folge von Verwässerungs-
schutzbestimmungen verändert wird. Das Umtauschverhältnis kann auf volle Zahlen auf- 
oder abgerundet werden; ferner kann eine in bar zu leistende Zuzahlung festgelegt werden. 
Im Übrigen kann vorgesehen werden, dass Spitzen zusammengelegt und/oder in bar 
ausgeglichen werden. Der anteilige Betrag am Grundkapital der im Fall der Wandlung je 
Teilschuldverschreibung auszugebenden Aktien darf den Nennbetrag der 
Teilschuldverschreibung nicht übersteigen. § 9 Abs. 1 i. V. m. § 199 Abs. 2 AktG sind zu 
beachten. Die Anleihebedingungen können auch eine Wandlungspflicht zum Ende der 
Laufzeit (oder zu einem anderen Zeitpunkt) oder das Recht der Gesellschaft vorsehen, bei 
Endfälligkeit (dies umfasst auch eine Fälligkeit wegen Kündigung) den Inhabern bzw. 
Gläubigern der Wandelschuldverschreibungen ganz oder teilweise anstelle des fälligen 
Geldbetrages Aktien der Gesellschaft zu gewähren. Auch in diesem Fall darf der anteilige 
Betrag am Grundkapital der je Teilschuldverschreibung auszugebenden Aktien den 
Nennbetrag der Teilschuldverschreibung nicht übersteigen. § 9 Abs. 1 i.V.m. § 199 Abs. 2 
AktG sind zu beachten. 
 
Die Anleihebedingungen können das Recht der Gesellschaft bzw. des die 
Schuldverschreibung begebenden Konzernunternehmens vorsehen, im Fall der Wandlung 
oder Optionsausübung statt der Gewährung von Inhaberstückaktien (auch teilweise) einen 
Geldbetrag zu zahlen, der für die Anzahl der anderenfalls zu liefernden Aktien nach 
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Maßgabe von lit. dd) zu bestimmen ist. Die Anleihebedingungen können auch vorsehen, 
dass die Schuldverschreibungen im Fall der Wandlung oder Optionsausübung nach Wahl 
der Gesellschaft bzw. des die Schuldverschreibung begebenden Konzernunternehmens 
statt mit neuen Inhaberstückaktien aus bedingtem Kapital mit Inhaberstückaktien aus 
genehmigtem Kapital oder mit bereits existierenden oder zu erwerbenden eigenen 
Inhaberstückaktien der Gesellschaft bedient werden können. 
 
dd) Options- und Wandlungspreis 
 
Der jeweils festzusetzende Options- bzw. Wandlungspreis für eine Aktie muss – auch im Fall 
eines variablen Options- bzw. Wandlungspreises und vorbehaltlich der nachfolgenden 
Regelung für Schuldverschreibungen mit einer Options- bzw. Wandlungspflicht, einer 
Ersetzungsbefugnis oder einem Andienungsrecht der Emittentin der Schuldverschreibungen 
zur Lieferung von Aktien – mindestens 80 % des volumengewichteten Durchschnitts der 
festgestellten Preise einer Aktie der Gesellschaft im Freiverkehrs-Handel einer deutschen 
Börse betragen, und zwar 
 

(i) an den fünf (5) Börsenhandelstagen vor dem Tag der endgültigen 

Beschlussfassung durch den Vorstand über die Begebung der jeweiligen 

Schuldverschreibungen oder 

 

(ii) wenn Bezugsrechte auf die Schuldverschreibungen gehandelt werden, an den 

Tagen des Bezugsrechtshandels mit Ausnahme der beiden letzten 

Börsenhandelstage des Bezugsrechtshandels, oder, falls der Vorstand schon 

vor Beginn des Bezugsrechtshandels den Options- bzw. Wandlungspreis 

endgültig betraglich festlegt, im Zeitraum gemäß vorstehend (i). 

 
Ist kein volumengewichteter Durchschnitt der Preise einer Aktie der Gesellschaft während 
des maßgeblichen Zeitraums vor dem gemäß vorstehend (i) oder (ii) maßgeblichen Stichtag 
im Freiverkehrs-Handel einer deutschen Börse feststellbar oder ist der Handel der Aktie der 
Gesellschaft im Freiverkehrs-Handel an sämtlichen deutschen Börsen eingestellt, so ist der 
zuletzt feststellbare volumengewichtete Durchschnitt der festgestellten Preise einer Aktie der 
Gesellschaft während fünf (5) aufeinanderfolgenden Börsenhandelstagen im Freiverkehrs-
Handel der deutschen Börse maßgeblich, bei der vor Beendigung des Handels zuletzt an 
fünf (5) aufeinanderfolgenden Börsenhandelstagen ein Preis für Aktien der Gesellschaft 
festgestellt wurde. 
 
Im Fall von Schuldverschreibungen mit einer Options- bzw. Wandlungspflicht, einer 
Ersetzungsbefugnis oder einem Andienungsrecht der Emittentin der Schuldverschreibungen 
zur Lieferung von Aktien, muss der festzusetzende Options- bzw. Wandlungspreis 
mindestens entweder dem oben genannten Mindestpreis oder – sofern ein Freiverkehrs-
Handel der Aktien der Gesellschaft an einer deutschen Börse stattfindet - dem 
volumengewichteten Durchschnitt der festgestellten Preise einer Aktie der Gesellschaft im 
Freiverkehrs-Handel einer deutschen Börse an den fünf Börsenhandelstagen vor oder nach 
dem Tag der Endfälligkeit der Schuldverschreibungen entsprechen, auch wenn der zuletzt 
genannte Durchschnittskurs unterhalb des oben genannten Mindestpreises liegt. 
 
Sofern (i) nach den vorstehenden Bestimmungen kein volumengewichteter Durchschnitt der 
an einer Freiverkehrs-Börse festgestellten Preise der Aktie der Gesellschaft feststellbar ist, 
oder (ii) während der letzten drei Monate an weniger als einem Drittel der Börsentage 
Börsenkurse festgestellt wurden und mehrere nacheinander festgestellte Börsenkurse um 
mehr als 5 % voneinander abweichen, kann als Referenzwert auch auf den Wert je Aktie der 
Gesellschaft vor dem gemäß vorstehend (i) oder (ii) maßgeblichen Stichtag abgestellt 
werden, der (i) auf Grundlage einer von einem unabhängigen sachverständigen Gutachter 
durchgeführten Unternehmensbewertung gemäß dem IDW Standard 1 „Grundsätze zur 
Durchführung von Unternehmensbewertungen“ (IDW S 1 in der Fassung 2008) oder (ii) auf 
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Grundlage eines Bewertungsgutachtens von einer anerkannten Investmentbank festgelegt 
wurde oder (iii) auf einer sonstigen angemessenen Marktbewertung, insbesondere soweit 
diese auf mit einem oder mehreren Aktionären verhandelten Kaufpreis(en) basiert, beruht.  
 
In jedem Fall darf der anteilige Betrag am Grundkapital der je Teilschuldverschreibung 
auszugebenden Aktien den Nennbetrag der Teilschuldverschreibung nicht übersteigen. § 9 
Abs. 1 i.V.m. § 199 Abs. 2 AktG sind zu beachten. 
 
ee) Verwässerungsschutz 
 
Der Options- bzw. Wandlungspreis kann unbeschadet des § 9 Abs. 1 AktG aufgrund einer 
Verwässerungsschutzklausel nach näherer Bestimmung der Anleihebedingungen durch 
Zahlung eines entsprechenden Betrags in Geld bei Ausübung des Options- bzw. 
Wandlungsrechts bzw. Erfüllung einer Options- bzw. Wandlungspflicht oder durch 
Herabsetzung der Zuzahlung ermäßigt werden, wenn die Gesellschaft während der Options- 
oder Wandlungsfrist unter Einräumung eines Bezugsrechts an ihre Aktionäre das 
Grundkapital erhöht oder weitere Options- oder Wandelschuldverschreibungen bzw. 
Genussrechte begibt oder garantiert und den Inhabern bzw. Gläubigern von Options- bzw. 
Wandlungsrechten oder Options- bzw. Wandlungspflichten kein Bezugsrecht in dem Umfang 
eingeräumt wird, wie es ihnen nach Ausübung des Options- oder Wandlungsrechts oder 
Erfüllung einer Options- bzw. Wandlungspflicht zustehen würde. Statt einer Zahlung in Geld 
bzw. einer Herabsetzung der Zuzahlung kann auch – soweit möglich – das Bezugs- bzw. 
Umtauschverhältnis durch Division mit einem ermäßigten Options- bzw. Wandlungspreis 
angepasst werden. Die Anleihebedingungen können darüber hinaus für den Fall der 
Kapitalherabsetzung oder anderer außerordentlicher Maßnahmen bzw. Ereignisse (wie z.B. 
außergewöhnlich hohe Dividenden, Kontrollerlangung durch Dritte) eine Anpassung der 
Options- bzw. Wandlungsrechte oder Options- bzw. Wandlungspflichten vorsehen. Bei einer 
Kontrollerlangung durch Dritte kann eine marktübliche Anpassung des Options- bzw. 
Wandlungspreises vorgesehen werden. 
 
ff) Weitere Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung 
 
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten 
der Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschreibungen, insbesondere Volumen, 
Zeitpunkt, Zinssatz, Art der Verzinsung, Ausgabekurs, Laufzeit und Stückelung, 
Verwässerungsschutzbestimmungen sowie Options- bzw. Wandlungspreis und Options- 
bzw. Wandlungszeitraum zu bestimmen bzw. im Einvernehmen mit den Organen der die 
Schuldverschreibungen begebenden Konzernunternehmen der Gesellschaft festzulegen. 

 
c) Teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals 2023/I 
 

Das durch Beschluss der Hauptversammlung vom 2. Februar 2023 geschaffene Bedingte 
Kapital 2023/I in Höhe von EUR 7.845.847,00 gemäß § 5 der Satzung wird in Höhe von  
EUR 6.171.783,00 teilweise aufgehoben, sodass es nur noch in Höhe eines Teilbetrags von 
EUR 1.674.064,00 fortbesteht. 

 
d) Schaffung eines Bedingten Kapitals 2025/I 
 

Das Grundkapital wird um bis zu EUR 7.854.205,00 durch Ausgabe von bis zu 7.854.205 
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2025/I). 
Dabei muss sich die Zahl der Aktien in demselben Verhältnis erhöhen wie das Grundkapital. 
Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von neuen, auf den Inhaber lautenden 
Stückaktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Options- und/oder 
Wandelschuldverschreibungen (zusammen „Schuldverschreibungen“), jeweils mit Options- 
bzw. Wandlungsrechten oder Options- bzw. Wandlungspflichten, die aufgrund der von der 
Hauptversammlung am 15. Januar 2025 zu Tagesordnungspunkt 9 beschlossenen 



- 11 - 

 

 

 

 

Ermächtigung bis zum 14. Januar 2030 von der Gesellschaft oder durch eine 
Konzerngesellschaft begeben werden, an der die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu 
100 % beteiligt ist. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe der 
Ermächtigung zu vorstehend lit. b) jeweils festzulegenden Options- bzw. Wandlungspreis. 
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Inhaber oder Gläubiger 
von Schuldverschreibungen von Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch machen oder 
ihre Options- bzw. Wandlungspflicht erfüllen oder soweit die Gesellschaft oder das die 
Schuldverschreibung begebende Konzernunternehmen ein Wahlrecht ausübt, ganz oder 
teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Stückaktien der Gesellschaft zu 
gewähren und soweit jeweils nicht ein Barausgleich gewährt oder eigene Aktien oder Aktien 
aus genehmigtem Kapital zur Bedienung eingesetzt werden. Die neuen Aktien nehmen vom 
Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Options- bzw. 
Wandlungsrechten oder durch Erfüllung von Options- bzw. Wandlungspflichten entstehen, 
am Gewinn teil. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 
weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 
 
Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen 
Ausgabe von Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit in Zusammenhang 
stehenden Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen. 
Entsprechendes gilt im Fall der Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von 
Schuldverschreibungen nach Ablauf des Ermächtigungszeitraums sowie im Fall der 
Nichtausnutzung des Bedingten Kapitals 2025/I nach Ablauf der Fristen für die Ausübung 
von Options- bzw. Wandlungsrechten oder für die Erfüllung von Options- bzw. 
Wandlungspflichten. 

 
e) Satzungsänderungen 
 

aa) § 5 der Satzung (Bedingtes Kapital) wird in der Überschrift und in Satz 1 geändert und 
wie folgt neu gefasst: 
 

„§ 5  
Bedingtes Kapital 2023/I 

 
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 1.674.064,00 durch Ausgabe von bis zu 1.674.064 
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 
2023/I).“ 
 

Im Übrigen bleibt § 5 der Satzung unverändert. 
 
bb) Es wird ein neuer § 5a in die Satzung eingefügt, der wie folgt lautet: 
 

„§ 5a  
Bedingtes Kapital 2025/I 

 
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 7.854.205,00 durch Ausgabe von bis zu 7.854.205 
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2025/I). 
Dabei muss sich die Zahl der Aktien in demselben Verhältnis erhöhen wie das Grundkapital. 
Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von neuen, auf den Inhaber lautenden 
Stückaktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Options- und/oder 
Wandelschuldverschreibungen (zusammen „Schuldverschreibungen“), jeweils mit Options- 
bzw. Wandlungsrechten oder Options- bzw. Wandlungspflichten, die aufgrund der von der 
Hauptversammlung am 15. Januar 2025 zu Tagesordnungspunkt 9 beschlossenen 
Ermächtigung bis zum 14. Januar 2030 von der Gesellschaft oder durch eine 
Konzerngesellschaft begeben werden, an der die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu 
100 % beteiligt ist. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe der 
Ermächtigung der Hauptversammlung am 15. Januar 2025 unter Tagesordnungspunkt 9  
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lit. b) jeweils festzulegenden Options- bzw. Wandlungspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung 
wird nur insoweit durchgeführt, wie Inhaber oder Gläubiger von Schuldverschreibungen von 
Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch machen oder ihre Options- bzw. 
Wandlungspflicht erfüllen oder soweit die Gesellschaft oder das die Schuldverschreibung 
begebende Konzernunternehmen ein Wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise anstelle der 
Zahlung des fälligen Geldbetrags Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren und soweit 
jeweils nicht ein Barausgleich gewährt oder eigene Aktien oder Aktien aus genehmigtem 
Kapital zur Bedienung eingesetzt werden. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des 
Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Options- bzw. Wandlungsrechten oder 
durch Erfüllung von Options- bzw. Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der 
Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 
Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 
 
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen 
Ausgabe von Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit in Zusammenhang 
stehenden Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen. 
Entsprechendes gilt im Fall der Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von 
Schuldverschreibungen nach Ablauf des Ermächtigungszeitraums sowie im Fall der 
Nichtausnutzung des Bedingten Kapitals 2025/I nach Ablauf der Fristen für die Ausübung 
von Options- bzw. Wandlungsrechten oder für die Erfüllung von Options- bzw. 
Wandlungspflichten.“ 

 
f) Anmeldung zur Eintragung in das Handelsregister 
 

Der Vorstand und – soweit zuständig - der Aufsichtsratsvorsitzende werden angewiesen, die 
teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals 2023/I (vorstehend lit. c)), die Schaffung des 
Bedingten Kapitals 2025/I (vorstehend lit. d)) und die entsprechenden Änderungen der 
Satzung (vorstehende lit. e) aa) und bb)) mit der Maßgabe zur Eintragung in das 
Handelsregister anzumelden, dass zunächst die teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals 
2023/I und entsprechende Satzungsänderung eingetragen wird, dies jedoch nur dann, wenn 
unmittelbar anschließend die Eintragung des Bedingten Kapitals 2025/I und der 
entsprechenden Satzungsänderung erfolgt. 
 

Der schriftliche Bericht des Vorstands gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über die 
Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, das Bezugsrecht der Aktionäre auf die Options- 
und/oder Wandelschuldverschreibungen auszuschließen, steht ab der Einberufung der 
Hauptversammlung unter https://www.hanseyachtsag.com/de/investor-
relations/hauptversammlung/ zur Verfügung. 
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II. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts 
 
Nicht börsennotierte Gesellschaften sind in der Einberufung der Hauptversammlung lediglich zur 
Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung und der 
Tagesordnung sowie einzelner nachstehend angegebener Adressen verpflichtet. Die weiteren 
nachfolgenden Hinweise erfolgen freiwillig, um unseren Aktionären die Teilnahme an der 
Hauptversammlung zu erleichtern. 
 

1. Teilnahme an der Hauptversammlung 
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 17 
der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung in Textform 
angemeldet und der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben. Als Nachweis des 
Anteilsbesitzes genügt ein gemäß § 67c Abs. 3 AktG durch den Letztintermediär in Textform 
ausgestellter Nachweis über den Anteilsbesitz des Aktionärs, der der Gesellschaft auch direkt 
durch den Letztintermediär übermittelt werden kann. 
 
Der Nachweis über den Anteilsbesitz muss sich auf den Nachweisstichtag beziehen. 
Nachweisstichtag ist der Geschäftsschluss des zweiundzwanzigsten Tages vor der 
Hauptversammlung (das ist Dienstag, der 24. Dezember 2024, 24:00 Uhr (MEZ)). 
 
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft mindestens 
sechs Tage vor der Hauptversammlung (wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des 
Zugangs nicht mitzurechnen sind), also spätestens am Mittwoch, den 8. Januar 2025,  
24:00 Uhr (MEZ), unter folgender Adresse oder E-Mail-Adresse zugehen: 
 
HanseYachts AG 
c/o Link Market Services GmbH 
Landshuter Allee 10 
D-80637 München  
E-Mail: anmeldung@linkmarketservices.eu 
 
Bedeutung des Nachweisstichtages 
 
Der Nachweisstichtag ist das entscheidende Datum für die Berechtigung zur Teilnahme an der 
Hauptversammlung und den Umfang und die Ausübung des Stimmrechts. Im Verhältnis zur 
Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die 
Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und der Umfang des Stimmrechts 
bemessen sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum 
Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des 
Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des 
Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Berechtigung zur Teilnahme an der 
Hauptversammlung und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des 
Aktionärs am Nachweisstichtag maßgeblich, d.h. Veräußerungen oder sonstige Übertragungen 
von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur 
Teilnahme an der Hauptversammlung und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes 
gilt für den Erwerb und Zuerwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum 
Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht 
teilnahme- und stimmberechtigt, es sei denn, sie lassen sich bevollmächtigen oder zur 
Rechtsausübung ermächtigen. 
 
Die Anmeldestelle wird nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes 
den Aktionären die Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersenden. Die Eintrittskarten 
sind lediglich Organisationsmittel und stellen keine Voraussetzung für die Teilnahme an der 



- 14 - 

 

 

 

 

Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts dar. Zur Gewährleistung eines 
rechtzeitigen Erhalts der Eintrittskarten bitten wir unsere Aktionäre, sich alsbald mit ihrem 
depotführenden Institut in Verbindung zu setzen und eine Eintrittskarte für die Teilnahme an der 
Hauptversammlung dort anzufordern. Das depotführende Institut wird in diesen Fällen für die 
Anmeldung und den Nachweis des Anteilsbesitzes Sorge tragen. 
 

2. Stimmrechtsvertretung 
 
Die Aktionäre, die sich nach den oben genannten Teilnahmevoraussetzungen ordnungsgemäß 
zur Hauptversammlung angemeldet und einen Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht haben, 
können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch 
einen Intermediär (z.B. die depotführende Bank), eine Aktionärsvereinigung oder durch eine 
andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. 
 
Soweit Vollmachten nicht an einen Intermediär (z.B. ein Kreditinstitut), eine Aktionärsvereinigung 
oder eine andere der in § 135 AktG gleich gestellten Personen oder Institutionen erteilt werden, 
bedarf ihre Erteilung nach § 19 Abs. 3 der Satzung der Textform. Gleiches gilt für ihren Widerruf 
und den Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft. 
 
Für die Bevollmächtigung eines Intermediärs (z.B. eines Kreditinstituts), einer 
Aktionärsvereinigung, eines Stimmrechtsberaters oder einer diesen nach § 135 Abs. 8 AktG 
gleich gestellten Person oder Institution sowie den Widerruf und den Nachweis einer solchen 
Bevollmächtigung können Besonderheiten gelten; die Aktionäre werden gebeten, sich in einem 
solchen Fall mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise 
geforderten Form der Vollmacht abzustimmen. 
 
Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere 
von diesen zurückweisen. 
 
Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, befindet sich auf 
der Eintrittskarte zur Hauptversammlung und steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter https://www.hanseyachtsag.com/de/investor-relations/hauptversammlung/ zum Download 
zur Verfügung.  
 
Die Erteilung der Vollmacht kann durch Erklärung gegenüber dem Bevollmächtigten oder 
gegenüber der Gesellschaft erfolgen. Der Nachweis der Bevollmächtigung kann dadurch geführt 
werden, dass der Bevollmächtigte die Vollmacht am Tag der Hauptversammlung an der 
Einlasskontrolle vorweist. Für eine Übermittlung des Nachweises der Bevollmächtigung per Post 
oder auf elektronischem Weg (per E-Mail) bietet die Gesellschaft folgende Adresse oder E-Mail-
Adresse an: 
 
HanseYachts AG 
c/o Link Market Services GmbH 
Landshuter Allee 10 
D-80637 München  
E-Mail: hanseyachts@linkmarketservices.eu 
 
Vorstehende Übermittlungswege stehen auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht 
durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis der 
Bevollmächtigung erübrigt sich in diesem Fall. Auch der Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht 
kann auf den vorgenannten Übermittlungswegen unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt 
werden. 
 

  

mailto:hanseyachts@linkmarketservices.eu
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Wir bitten unsere Aktionäre zur organisatorischen Erleichterung, Vollmachten, Nachweise der 
Bevollmächtigung und den Widerruf von Vollmachten, soweit diese postalisch übermittelt 
werden, bis Dienstag, den 14. Januar 2025, 24:00 Uhr (MEZ), (Eingang bei der Gesellschaft) zu 
übermitteln. 
 
Als Service bieten wir unseren Aktionären an, ihr Stimmrecht in dem nachfolgend beschriebenen 
Rahmen durch den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter in der 
Hauptversammlung ausüben zu lassen. Auch in diesem Fall sind eine fristgerechte Anmeldung 
zur Hauptversammlung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes nach den oben genannten 
Teilnahmevoraussetzungen erforderlich. Der von der Gesellschaft benannte 
Stimmrechtsvertreter steht nur für die Stimmrechtsausübung zur Verfügung und übt das 
Stimmrecht im Falle seiner Bevollmächtigung ausschließlich weisungsgebunden aus. Ohne 
Weisungen des Aktionärs ist der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter nicht zur 
Stimmrechtsausübung befugt. 
 
Die Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) und ihr Widerruf bedürfen der Textform gemäß  
§ 126b BGB. Wir bitten die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht und Weisungen erteilen wollen, das auf der Eintrittskarte 
zur Hauptversammlung enthaltene Vollmachts- und Weisungsformular zu verwenden, das 
zusätzlich auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
https://www.hanseyachtsag.com/de/investor-relations/hauptversammlung/ zum Download zur 
Verfügung steht. 
 
Vollmachten und Weisungen der Aktionäre an den von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter, die bereits vor der Hauptversammlung erteilt werden, müssen der 
Gesellschaft unbeschadet der rechtzeitigen Anmeldung und des Nachweises des 
Anteilsbesitzes spätestens bis Dienstag, den 14. Januar 2025, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang bei 
der Gesellschaft), an die folgende Adresse oder E-Mail-Adresse übermittelt werden: 
 
HanseYachts AG 
c/o Link Market Services GmbH 
Landshuter Allee 10 
D-80637 München  
E-Mail: hanseyachts@linkmarketservices.eu 
 
Zudem bieten wir ordnungsgemäß angemeldeten und in der Hauptversammlung erschienenen 
Aktionären an, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch in der 
Hauptversammlung mit der Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen. 
 
Die Änderung oder der Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht und Weisung an den von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ist auf den vorstehend angegebenen Wegen 
möglich. 
 
Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass 
dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt die Stimmabgabe bzw. Weisung 
zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Stimmabgabe bzw. 
Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung. 
 
Bitte beachten Sie, dass der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter keine Aufträge 
zu Wortmeldungen, zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse 
oder zum Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegennimmt. 
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III. Rechte der Aktionäre 
 

1. Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG  
 
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder einen 
anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 500.000,00 erreichen, können nach § 122 Abs. 2 
AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht 
werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage 
beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich (§ 126 BGB) an den Vorstand an die folgende 
Postanschrift oder bei Verwendung einer qualifizierten elektronischen Signatur (§ 126a BGB) an 
die folgende E-Mail-Adresse zu richten: 
 
HanseYachts AG 
Vorstand - HV 2025 
Ladebower Chaussee 11 
D-17493 Greifswald 
E-Mail: hv@hanseyachtsag.com 
 
Es muss der Gesellschaft gemäß § 122 Abs. 2 AktG mindestens 24 Tage vor der 
Hauptversammlung (wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht 
mitzurechnen sind), also bis spätestens Samstag, den 21. Dezember 2024, 24:00 Uhr (MEZ), 
zugehen. 
 

2. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG  
 
Aktionäre können der Gesellschaft Gegenanträge gegen einen Vorschlag des Vorstands 
und/oder des Aufsichtsrats zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sowie Vorschläge zur 
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern und/oder Abschlussprüfern bzw. Prüfern der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung übersenden. Gegenanträge und Wahlvorschläge von 
Aktionären nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG sind ausschließlich an folgende Adresse oder E-Mail-
Adresse zu richten: 
 
HanseYachts AG 
Vorstand - HV 2025 
Ladebower Chaussee 11 
D-17493 Greifswald 
E-Mail: hv@hanseyachtsag.com 
 
Gegenanträge von Aktionären zu Punkten der Tagesordnung und Vorschläge von Aktionären 
zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern und/oder Abschlussprüfern bzw. Prüfern der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung, die mit einer etwaigen Begründung mindestens 14 Tage vor 
der Hauptversammlung, also bis Dienstag, den 31. Dezember 2024, 24:00 Uhr (MEZ), bei der 
Gesellschaft unter der vorstehend genannten Adresse zugegangen sind, werden einschließlich 
des Namens des Aktionärs und einer etwaigen Begründung unverzüglich nach ihrem Eingang 
auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.hanseyachtsag.com/de/investor-
relations/hauptversammlung/ veröffentlicht, sofern die übrigen Voraussetzungen für eine Pflicht 
zur Veröffentlichung gemäß § 126 AktG erfüllt sind. Anderweitig adressierte Gegenanträge 
werden nicht berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu den Anträgen 
werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht. 
 
Von einer Veröffentlichung eines Gegenantrages kann die Gesellschaft unter den in § 126 Abs. 
2 AktG genannten Voraussetzungen absehen. Für Vorschläge von Aktionären zur Wahl von 
Aufsichtsratsmitgliedern und/oder Prüfern gelten die vorstehenden Sätze gemäß § 127 AktG 
sinngemäß. Eine Veröffentlichung von Wahlvorschlägen von Aktionären kann außer in den in  
§ 126 Abs. 2 AktG genannten Fällen auch dann unterbleiben, wenn der Vorschlag nicht den 
Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort des vorgeschlagenen Kandidaten enthält. 

https://www.hanseyachtsag.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
https://www.hanseyachtsag.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
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Es wird darauf hingewiesen, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, auch wenn sie der 
Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt worden sind, in der Hauptversammlung nur dann 
Beachtung finden, wenn sie dort mündlich gestellt bzw. unterbreitet werden. Das Recht eines 
jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge zu den verschiedenen Punkten 
der Tagesordnung oder Wahlvorschläge auch ohne vorherige Übermittlung an die Gesellschaft 
zu stellen, bleibt unberührt. 
 

3. Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG 
 
In der Hauptversammlung ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG jedem Aktionär auf Verlangen vom 
Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur 
sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die 
Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der 
Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen. Die Auskunftspflicht des Vorstands erstreckt 
sich auch auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen 
Unternehmen, ebenfalls unter der Voraussetzung, dass sie zur sachgemäßen Beurteilung eines 
Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Auskunftsverlangen sind in der 
Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der Aussprache zu stellen. 
 
Von einer Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in § 131 Abs. 3 AktG 
genannten Gründen absehen, etwa weil die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger 
kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen 
Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen. Nach § 18 Abs. 3 der Satzung der 
Gesellschaft kann der Versammlungsleiter das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich 
angemessen beschränken. Er ist insbesondere berechtigt, bereits zu Beginn oder während der 
Hauptversammlung den zeitlich angemessenen Rahmen für den Verlauf der 
Hauptversammlung, für die Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungspunkten oder für den 
einzelnen Frage- und Redebeitrag zu setzen. 
 

IV. Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft  
 
Den Aktionären werden die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen und 
Informationen ab der Einberufung der Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter https://www.hanseyachtsag.com/de/investor-relations/hauptversammlung/ zugänglich 
gemacht. 

 
 
Greifswald, im Dezember 2024 
 
HanseYachts AG 
 
Der Vorstand 
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Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13, 14 DSGVO im Hinblick auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten für Zwecke der Hauptversammlung 
 
Die HanseYachts AG verarbeitet im Zusammenhang mit der Hauptversammlung Ihre 
personenbezogenen Daten. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist die HanseYachts AG, 
Ladebower Chaussee 11, D-17493 Greifswald, E-Mail: info@hanseyachtsag.com,  
Telefon: +49 (0)3834 / 8888-000. Den Datenschutzbeauftragten der HanseYachts AG erreichen Sie 
unter HanseYachts AG, Ladebower Chaussee 11, D-17493 Greifswald,  
E-Mail: datenschutz@hanseyachtsag.com. 
 
Die HanseYachts AG verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der 
Hauptversammlung für die Zwecke der Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung, der 
Ermöglichung der Ausübung der Rechte von Aktionären und Aktionärsvertretern, sowie zur Erfüllung 
weiterer aktienrechtlicher Pflichten. Rechtsgrundlage hierfür ist das Aktiengesetz. 
 
Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der 
Hauptversammlung sowie zu Ihren Rechten (auf Auskunft, Berichtigung, Einschränkung der 
Verarbeitung, Widerspruch, Löschung, Übertragung Ihrer Daten und Beschwerde bei einer zu-
ständigen Aufsichtsbehörde) finden Sie unter https://www.hanseyachtsag.com/de/investor-
relations/hauptversammlung/. Gerne senden wir Ihnen diese auch postalisch zu. Bei sonstigen 
Fragen können Sie sich jederzeit an den Datenschutzbeauftragten unter den oben angegebenen 
Kontaktdaten wenden. 

mailto:datenschutz@hanseyachtsag.com
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